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Anlage I .

Statuten
Der

Nannheimer Kredit⸗ und Giro⸗Bank .

Einleitung .

Mit Genehmigung Sr . Königl . Hoheit des Großherzogs von Baden errichten die

Nachſtehenden

einen die Firma :

„ Mannheimer Kredit : mð Giro⸗Bank “

führenden Aktien - Verein , der ſeinen Sig in Mannheim pat .

A . Uatur⸗ und Grundkapital der Kredit⸗ und Giro⸗Vank .

Wir E

Das Kredit - und Giro - Bank⸗Inſtitut ift eine Privat⸗Anſtalt und Privateigenthum feiner Theilnehmer .

Daſſelbe wird mit Autoriſation und unter dem Schutz und der Aufſicht des Staats , zur Beförderung

des Ackerbaus , der Induſtrie und des Handels gebildet und betrieben .

Artt . 2 .

Das Grundkapital des Kredit - und Giro - BankInſtituts iſt auf zehn Millionen Gulden Münz⸗

conventions - Währung vom 30 . Juli 1838 feſtgeſetzt .

Für dieſe Kapitalſumme werden zwanzigtauſend Aktien, auf Namen lautend , ausgegeben , von welchen

eine jede , wenn ſie ganz eingezahlt ſein wird , fl. 500 vorſtehender Währung beträgt . Die Aktien werden

mit halbjährigen Zins - und Dividende - Coupons , welche auf die Inhaber lauten , verſehen .
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Gegen dieſe Coupons werden halbjährlich 3 Zinſen p. . , und außerdem nach vorgängiger Be⸗

kanntmachung , die ſich ergebende Dividende bezahlt .
Aktien können Inländer und Ausländer , Privaten ſowohl , als auch Corporationen und Geſellſchaf —

ten erwerben .

Wok 3 .
:

Die Einzahlung auf die Aktien erfolgt in zehn Terminen zu 10 % in Baar , gegen jeweilige Ab -

quittirung auf den Aktien⸗Documenten ſelbſt .
Die erſte Einzahlung hat 14 Tage nach Bildung des Verwaltungsrathes (ek. Art . 29 ) zu geſchehen ,

die ferneren , je nach Bedürfniß , 4 Wochen nach der deßfalls durch den Verwaltungsrath bewirkten öffent⸗
lichen Bekanntmachung . Die eingezahlten Beträge werden mit drei vom Hundert jährlich verzinst .

Art , 4

Diejenigen Aktionäre , welche die Einzahlungen binnen 4 Wochen nach geſchehener öffentlicher Auf—
forderung nicht leiſten , werden dadurch aller Rechte als Aktionäre , ſo wie der bereits gezahlten Einſchüſſe
zum Beſten des Bankvermögens verluſtig . Die ſolcher Geſtalt verfallenen Aktien werden öffentlich für
erloſchen erklärt und die dagegen auszugebenden neuen Aktien , ſollen auf dem Kredit - und Giro - Bank⸗

Lokale öffentlich verkauft werden .

Aa o
Die Auszahlung der Zinſen und Dividenden geſchieht bei der Bank , den Zweigbanken ( ck. Art . 57 )

oder auch an andern , vom Verwaltungsrathe zu beſtimmenden Orten .

Wenn Zinſen oder Dividenden innerhalb vier Jahren von der Verfallzeit an , nicht erhoben worden

ſind , ſo fallen ſie nach Ablauf dieſer Zeit der Bank anheim . Die betreffenden Zins - und Dividendenſcheine
werden ungültig und es erliſcht jeder daraus an die Bank zu formirende Anſpruch .

Art . 6.

Der Verwaltungsrath hat das Recht , nah erfolgter gänzlicher Einzahlung der Aktien , gegen Ent -

richtung einer von ihm zu beſtimmenden Gebühr , die Namen⸗Aktien auf Verlangen , in Aktien au porteur

umzutauſchen .

Ari

Jeder Aktienbeſitzer hat für eine jede Aktie gleichen Antheil am geſammten Eigenthum , an Gewinn
und Verluſt der Bank . Er iſt jedoch nur bis zur Höhe des Nominalbetrags der Aktie verbindlich.À

Ane S

Die Uebertragung der , auf den Namen lautenden Aktien von einem Beſitzer auf den Andern kann

jeder Zeit auf den Grund eines Indoſſements geſchehen .
Die Um⸗ und Ueberſchreibung der Aktien hat jedoch , nach vorgängiger deßfallſiger Anzeige und

unter Vorlage der betreffenden Aktie , durch die Bankverwaltung zu geſchehen .
Ehe nicht dieſe Umſchreibung bei der Bank erfolgt iſt , bleibt von ihr der , als letzter Beſitzer bei

ihr Inſcribirte fortdauernd als rechtmäßiger Eigenthümer angeſehen .
Die Umſchreibgebühr wird von der Verwaltung feſtgeſetzt und öffentlich bekannt gemacht .

Art 9.

Alle Aufforderungen und Bekanntmachungen geſchehen durch die öffentlichen Blätter von Mannheim ,
Karlsruhe , Frankfurt und Augsburg . Sie ſind für die Aktionäre rechtsverbindlich und begründen den
Eintritt der , nach Maßgabe dieſer Statuten , mit den Aufforderungen verknüpften Rechtswirkungen .
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Dem Ermeſſen des Verwaltungsraths - ⸗Ausſchuſſes bleibt es überlaſſen , noch andere öffentliche Blätter

zu den Bekanntmachungen an die Aktionärs zu benutzen .

B . Geſchäfts⸗ und Wirkungskreis der Kredit⸗ und Giro⸗Vank .

Art 10 :

Zu dem Geſchäfts - und Wirkungskreis der Bank gehören alle diejenigen Geſchäfte , welche der im

Art , 1 bemerkten Beſtimmung entſprechen .

Insbeſondere wird ſie wirkſam ſein :

I. als Landes⸗Kreditkaſſe

für Darlehen gegen Hypotheken auf Grundeigenthum und ſonſtige Realitäten und gegen Verpfändung
von Grundgefällen oder ſonſtigen nutzbaren Realrechten .

Die Tilgung eines ſolchen hypothekariſchen Darlehens Seiten des Schuldners ſoll in der Regel durch

Zahlung einer jährlichen Rente für Zinſen und Kapitalablage ( Annuitaet ) erfolgen .

Es ſteht Demſelben jedoch auch das Recht zu , ſeine Schuld durch freiwillige Abſchlagszahlungen , die

jedoch nie weniger als eine Annuitaet betragen dürfen , oder auch nach vorhergegangener ſechsmonatlicher

Kündigung , auf einmal zu tilgen .

Art H

I . als Disconto⸗Bank

für Discontirung der Handelseffecten an Ordre .

Art . 12 .

III . als Leihbank
für Darlehen auf Gold und Silber , auf Staatspapiere ( mit Ausſchluß der in ihren Zins - und Kapital⸗

zahlungen ſtockenden ) und fonftige Effecten , auf werthvolle , dem Verderben nicht ausgeſetzte Gegenſtände
und Urſtoffe , endlich auf Fabrikate , welche dem Verderb und der Mode nicht unterworfen ſind .

Die Höhe der , auf alle dieſe Unterpfänder zu gewährenden Vorſchüſſe ſoll nach gewiſſen , die Bank

ſicherſtellenden Sätzen von Zeit zu Zeit im Voraus feſt beſtimmt werden .

Wri 13

IV. als Depoſiten⸗Bank

für die Aufbewahrung von Gold und Silber in Barren und Münzen , von Pretioſen , Staatspapieren

und Urkunden gegen eine zu entrichtende Gebühr .
Art . 14 .

V. als Giro⸗Bank

a) Für Mannheim übernimmt ſie Einzahlungen auf laufende Rechnung und eröffnet dafür ein

Folium , auf welchem von dem Folium - Inhaber über die ihm bei der Bank gutgeſchriebenen Beträge ver —

fügt werden kann .

Artt 15 -

b ) Allen nicht zu Mannheim domicilirten Privaten und Corporationen hat fie für die ihr ein -

bezahlt werdenden Beträge , aufer der Eröffnung eines Folio , auch Giro - Beſcheinigungen auszuſtellen .

Daffelbe fann auh auf Verlangen denen zu Mannheim Domicilirten gewährt werden .
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Art , 16 .

Dieſe Beſcheinigungen lauten auf Tauſend , Fünfhundert , Hundert , Fünfzig , Fünf und zwanzig ,
Zehn und Fünf Gulden und werden von dem Bankdirektor ( ck . Art . 43. ) und dem Controlleur (cf. Nrt , 61 . )

unterzeichnet .

Ant E

Die Eröffnung eines Folio und die gleichzeitige Verabreichung von Giro - Scheinen kann auch gegen
Einlegung von Staatseffecten oder ſonſtigen Unterpfändern , nach desfallſiger Beſtimmung des Verwaltungs⸗
rathes geſchehen . Die Uebertragung eines Giro - Scheines von einem Folio auf das andere kann jederzeit

ſogleich bei Präſentation erfolgen . Der Umtauſch gegen baar Geld jedoch fann bei den fraglihen Giro -

Scheinen nur nach vorhergegangener Abſtempelung acht Tage ſpäter verlangt werden .

Arti 18 :

Die ſpeziellen Beſtimmungen hinſichtlich der , bei den vorſtehend sub I. bis V. genannten Geſchäften
der Bank zu beobachtenden Normen und Grundſätze ſind in einem beſonderen , einen integrirenden Theil
dieſer Statuten bildenden Reglement niederzulegen .

Art A9

Es bleibt dem Ermeſſen des Verwaltungsrathes lediglich überlaſſen , dem einen oder Dem andern Ge -

ſchäftszweige Artikel J. bis einſchließlich V. eine größere oder geringere Ausdehnung zu geben .

C. Allgemeine Beſtimmungen .
Art 20 .

Der Gewinn , welcher ſich aus den genannten Operationen der Kredit - und Giro - Bank ergeben wird ,
ſoll jährlich von dem Verwaltungsrathe ausgemittelt und öffentlich bekannt gemacht werden .

Bei dieſer Ausmittelung resp . Berechnung des jährlichen Gewinnes werden die ſämmtlichen Unkoſten ,
die etwaigen Verluſte , der Diskonto auf die vorräthigen unverfallenen Effecten , und endlich die nah Mrt , 2,

den Aktionären zu zaplenden 3Y igen Zinſen , in Abzug gebracht .
AT 2e

Bon dem Hierna fih ergebenden reinen Gewinn ift 4, als Neferyefond , zur Deckung außerge —
wöhnlicher Verluſte , zurückzulegen und damit ſo lange fortzufahren , bis dieſer Fond die Höhe des achten
Theils des Kapitalſtocks der Bank erreicht . Ueber dieſen Fond iſt auf den Büchern der Bank beſondere
Rechnung zu führen , ohne denſelben jedoch auf beſondere Weiſe anzulegen , vielmehr bildet derſelbe , hin —
ſichtlich des Geſchäftsbetriebs , einen Theil des erwerbenden Kapitals , — die Zinſen daraus einen Theil
der jährlichen Revenüen der Bank .

Art 22 ,

Die übrigen 3, des Nettogewinnes werden als Dividende unter die Aktionäre halbjährig vertheilt . Wenn

aber der Reſervefond die vorſtehend bezeichnete Höhe , auf welcher er auch fortdauernd zu erhalten iſt ,
erreicht hat , erfolgt eine Vertheilung des ganzen Gewinnes der Kredit - und Giro - Bank an die Aktionäre .

WTL 23

Der Reſervefond iſt und bleibt Eigenthum der Aktionäre , und wird bei Auflöſung der Bank auf
jede Aktie repartirt .



Art . 24 .

Als Kredit⸗ und Giro - Bank⸗Valuta wird die Währung Der Münzconyention vom 30 . Juli 1838 ,
und der Fünffrankenthaler beſtimmt .

Art . 25 .

Die Dauer der Kredit - und Giro - Bank iſt auf 99 Jahre feſtgeſetzt . Ein Jahr vor Ablauf dieſer
99 Jahre wird eine Generalverſammlung ( ek. Art . 46 . ) einberufen , um durch Stimmenmehrheit über die

Frage zu entſcheiden : ob die Erneuerung der Conceſſion zum Fortbeſtand der Kredit - und Giro⸗Bank nach⸗

geſucht , oder dieſelbe nach Ablauf der 99 Jahre aufgelöst werden ſolle .

Art . 26 .

Auch früher kann bei beſondern Ereigniſſen das Kredit - und Giro - Bank⸗Inſtitut durch Beſchluß der

Generalverſammlung aufgelöst werden .

Eine ſolche Auflöſung der Bank , vor Ablauf der Coneeſſionszeit , kann jedoch nur nach Anleitung
des Art . 54 . ſtattfinden .

Art 2

Im Fall der Auflöſung der Kredit - und Giro - Bank hat die Generalverſammlung 6 Liquidatoren
zu erwählen , welche in Gemeinſchaft mit den 6 Verwaltungsraths⸗Ausſchußmitgliedern (cf. Art . 40 ) und

mit dem Bankdirektor die Liquidation vornehmen . Der verbleibende reine Vermögensbetrag wird ſodann
unter ſämmtliche Aktionäre , zu gleichen Theilen für jede Aktie , gegen deren Rückgabe vertheilt .

Arti , 28 :

Nach beendigter Liquidation werden die Aktionäre zu einer Generalverſammlung zuſammenberufen ,
worin die Schlußrechnung vorzulegen und nach vorgängiger Prüfung und Richtigbefinden derſelben , die

Verwaltung zu liberiren iſt .

D . Kepräſentation und Organiſation der Geſellſchaft .
Mtt 29

Nahdem 1 des Grundfapitals Durh Mftienzeihnung verbindlih übernommen fein wird , ift die

Bankgeſellſchaft als definitiv conſtituirt zu betrachten : es tritt dieſelbe alsdann ſofort in Wirkſamkeit und

der Verwaltungsrath ( cf . Mrt . 34. ) beginnt feine Funftionen .

Den Stiftern der Bankgeſellſchaft Ccf. Einleitung ) fteht während der erften zwei Jahre Cer. Mrt , 33 .

u. 34. ) das Recht zu , den Aktienreſt gang oder theilweiſe zum Nominalwerth für ihre Rechnung zu über⸗

nehmen .
Art E30

Die geſammten Aktionäre bilden die Bank- Geſellſchaft .
Die Bank- Geſellſchaft wird durch einen aus 18 Mitgliedern beſtehenden Verwaltungs - Rath ,

welchem die obere Leitung aller Bank - Angelegenheiten , und durch einen daraus erwählten Aus ſchuß
( ek. Art . 40 ) , welchem die eigentliche Bankverwaltung obliegt , repräſentirt . Zu Mitgliedern des Ver⸗

waltungsraths können nur ſelbſtſtändige und unbeſcholtene Männer gewählt werden .

Art . 31 .

Jedes Mitglied des Verwaltungsraths muß 5 Aktien beſitzen und während der Dauer ſeiner Theil —

nahme an der Verwaltung bei der Bankkaſſe deponiren .
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Art . 32 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes , von denen 9 immer Inländer ſein müſſen , werden von

der Generalverſammlung (ek. Art . 49 . ) auf 6 Jahre erwählt .

Diejenigen 18 Aktionäre , welche die meiſten Stimmen nach denen zu Mitgliedern des Verwaltungs —⸗

rathes erwählten , erhalten , ſind Suppleanten .

Jedes Jahr treten 3 Mitglieder nach dem Amtsalter aus . Inſofern als der Austritt nicht durch

das Amtsalter beſtimmt werden kann , entſcheidet das Loos . Die austretenden Mitglieder ſind wieder

wählbar . Die zuerſt und während der erſten zwei Jahre den Verwaltungsrath bildenden Aktionäre

( ek. Art . 34 . ) bleiben jedoch nur während dieſer zwei Jahre insgeſammt in Thätigkeit , indem nach Ablauf
derſelben bereits der vorſtehend beſtimmte Austritt von je 3 Mitgliedern ſeinen Anfang nehmen ſoll , ſo

daß alſo erſt nach Ablauf von 7 Jahren die oben beſtimmte ſtatutenmäßige Dauer der Amtsführung der

Verwaltungsraths - Mitglieder von 6 Jahren eintritt .

ATE a .

Die erſte Generalverſammlung hat zwei Jahre nach definitiver Conſtituirung der Bankgeſellſchaft
( el . Art . 29 . ) ſtattzufinden . In dieſer wird die Ergänzungswahl für die , alsdann zuerſt austretenden

und durch das Loos beſtimmten 3 Mitglieder des Verwaltungsrathes vorgenommen .

Art . 34 .

Bis zu dieſer erſten Generalverſammlung und während der erſten zwei Jahre nach erfolgter Con⸗

ſtituirung beſteht der Verwaltungsrath aus den Stiftern ( ok. Einleitung ) der Geſellſchaft , die - nah freier
Wahl aus den übrigen Aktienzeichnern ihre Zahl auf 18 ergänzen .

ATE 30 :

Der Verwaltungsrath wählt unter ſich einen Präſidenten und Vicepräſidenten , und zwar beide auf
1 Jahr .

Er verſammelt ſich regelmäßig alle 3Z Monate zu Mannheim auf Einladung des Präſidenten oder

Vicepräſidenten .

Außergewöhnliche Verſammlungen können von dem Vorſitzenden , oder auf den Antrag von 6 Ver⸗

waltungsraths⸗Mitgliedern erfolgen .

Art . 36 .

Die Beſchlüſſe des Verwaltungsrathes werden nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt , doch ſind ſie
nur dann gültig , wenn wenigſtens 9 Mitglieder anweſend waren . Bei Stimmengleichheit entſcheidet die

Stimme des den Vorſitz Führenden . i

Art . 37 .

Ueber die Verhandlungen des Verwaltungsrathes wird ein Protokoll aufgenommen und außer dem

Protokollführer , vom Vorſitzenden und einem Verwaltungsraths - Mitgliede unterzeichnet .

Art . 38 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes haben für ihre Mühewaltung keine Vergütung anzuſprechen ,
wohl aber Erſatz ihrer baaren Auslagen .

Aet . 39

Der Verwaltungsrath erwählt aus ſeiner Mitte alljährlich 3ZCenſoren , welchen die Controlirung
aller Bankgeſchäfte obliegt .
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Art . 40 .

Der Verwaltungsrath erwählt ferner aus ſeiner Mitte auf die Dauer von 3 Jahren einen Mus -

ſchuß von 6 Mitgliedern , welchem die eigentliche Verwaltung und die Ordnung des Geſchäftsganges
der Bank übertragen iſt . Nach Ablauf dieſer 3 Jahre treten 2 Mitglieder aus , die jedoch ſofort wieder

wählbar ſind . Den Austritt beſtimmt in den erſten Jahren das Loos , nachher das Amtsalter .

Art . 41 .

Dieſer Ausſchuß wählt unter ſich auf ein Jahr einen Vorſitzenden und einen Stellvertreter desſelben ,
die beide nach Ablauf dieſes Jahres wieder wählbar ſind .

Art A2 ,

Der Ausſchuß vertritt die Geſammtheit der Aktionäre in ihren Rechten und Verbindlichkeiten gegen

dritte Perſonen und ſorgt für die ſtatutenmäßige Leitung des Inſtituts .

Art . 43 .

Der Verwaltungsrath ernennt ferner einen Direftor , welder die Gefhäfte und Angelegenheiten
der Bank in allen Einzelnheiten nach den Beſchlüſſen , allgemeinen Inſtruktionen und beſonderen Anord —

nungen des Verwaltungsraths - Ausſchuſſes beſorgt , und den Sitzungen des Ausſchuſſes ſowohl , als auch

des Verwaltungsrathes ſelbſt beiwohnt . Auf den Vorſchlag dieſes Direktors ernennt endlich Der Ver -

waltungsrath , und in dringenden Fällen der Verwaltungsraths - Ausſchuß , alle ſonſt erforderlichen Ange —

ſtellten der Bank . Letztere , ſowie der Direktor , haben Dienſtcautionen zu leiſten , deren nähere Beſtimmung ,
ſowie die Feſtſetzung aller Gehalte , dem Verwaltungsrathe vorbehalten bleibt .

Art 44 ,

Die Bankaktien werden mit der Unterſchrift

Mannheimer Kredit - und Giro - Bank

vom Vorſitzer des Verwaltungsrathes und zweien Mitgliedern deſſelben vollzogen und yon dem Direktor

contraſignirt .
Art 45 .

Die ſpeciellen Beſtimmungen hinſichtlich der Wirkſamkeit des Verwaltungsrathes , des Ausſchuſſes
und des Direktors , ſowie ihre Stellung zu einander und die Vertheilung ihrer Thätigkeit , ſind durch ein

beſonderes Regulativ feſtzuſetzen .

Für die ſonſtigen Angeſtellten werden Seitens des Direktors Dienſt - Inſtruktionen entworfen und

dem Verwaltungsrathe zur Beſtätigung vorgelegt .

Art . 46 .

Generalverſammlung en der Aktionäre werden von dem Verwaltungsrathe veranſtaltet . Es

ſoll jedoch alljährlich mindeſtens einmal , und zwar ſpäteſtens drei Monate nach Ablauf des Rechnungs —

jahrs eine Generalverſammlung , und zwar zu Mannheim ſtattfinden . Außerordentliche Generalverſamm —

lungen werden , ſo oft es nöthig iſt, vom Verwaltungsrathe berufen , und es hat der Ausſchuß das Recht ,

darauf anzutragen .

Art . 47 .

Auf den Antrag von wenigſtens 50 Aktionären , welche im Beſitze von zuſammen wenigſtens
2000 Stück Aktien ſind , iſt der Verwaltungsraths⸗Ausſchuß verbunden , auf eine Generalverſammlung bei

dem Verwaltungsrathe anzutragen , wenn ſich der Gegenſtand des gedachten Antrags entweder auf die

Art . 49 bemerkten Punkte , oder auf Beſchwerden über die Verwaltung bezieht .
2
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Art . 48 .

Jeder Inhaber einer Aktie hat bei der Generalverſammlung Stimmrecht :

1 Aktie bis mit 4 Aktien haben 1 Stimme ,
Swen y y O y n 2 Stimmen ,

11 n n n 20 n n” 3 "”

21 "n U; "” 35 n” n” 4

36 "n ” "” 50 A 1”

54 7 n 75 ” n”

76 A "” "n 100 "” 1

101 " n " 150 "” 1" 1"
t n r r00 y v 9 n"

W1 „B und mehe 7 7 0 Stimmen

ATE A9 ,

Die Gegenſtände , welche in den Generalverſammlungen ihre Berathung und Erledigung finden ,

ſind :

1) der Geſchäftsbericht des Verwaltungsraths⸗Ausſchuſſes und des Direktors ;
2 ) die Vorlegung des von dem Ausſchuſſe gefertigten Jahresabſchluſſes , nach vorgängiger Prüfung

und Richtigbefindung durch den Verwaltungsrath ;
5

3 ) die Wahl der Verwaltungsraths - Mitglieder ;

J ) auf Vorſchlag des Verwaltungsrathes oder des Ausſchuſſes die Ergänzung oder Veränderung
der Statuten ;

| 5 ) auf den Borfhlag des Verwaltungsraths und des Ausſchuſſes die Vermehrung des Kapital⸗

'
| ſtocks ;

6) die Beſchlußnahme über die vom Verwaltungsrath , Ausſchuſſe oder Einzelnen zur Berathung
gebrachten Angelegenheiten der Bank ;

7 ) die Beſchlußnahme über Verlängerung der Dauer der Bank ( Art . 25 ) oder eintretenden Falls
über den , die Auflöſung der Bank bezweckenden Antrag ( Art . 54) .

Art . 50 .

Die Einladung zu den Generalverſammlungen , ſowie alle Bekanntmachungen an die Aktionäre

finden in Gemäßheit des Art . 9 ſtatt und ſind dadurch für jene verbindlich , ſo daß die Ausflucht des

Nichtwiſſens nicht ſtattfindet . Es muß jedoch zwiſchen dem Tage der erſten Erſcheinung dieſer Einladung
in einem der Art . 9 gedachten öffentlichen Blätter , und dem Tage der Generalverſammlung , eine Friſt
von wenigſtens vier Wochen , mit Einrechnung dieſer beiden Tage liegen . Alle wichtige Gegenſtände , über

welche in einer Generalverſammlung berathen oder Beſchluß gefaßt werden ſoll , werden , ſoweit thunlich,
in der Einladung dazu im Voraus den Aktionären im Allgemeinen bekannt gemacht .

Art . 51 .

In den Generalverſammlungen führt der Präſident des Verwaltungsraths und im Behinderungs⸗
falle der Vicepräſident den Vorſitz .

O

N
O
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Art . 52 .

Ueber die Verhandlungen und gefaßten Beſchlüſſe wird ein Protokoll aufgenommen vom Protokoll⸗
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führer , bem Präſidenten des Verwaltungsraths , einem Ausſchußmitgliede und zwei Aktionären unterſchrie⸗

ben , und ein vollſtändiges Exemplar deſſelben oder eine Abſchrift davon an das Miniſterium des Innern

eingeſendet , auch dieſes Protokoll wenigſtens im Auszuge öffentlich bekannt gemacht .
Art . 53 .

Die am Orte der Generalverſammlung wohnenden Aktionäre haben ſich durch Vorzeigen ihrer

Aktien, andere durch gerichtliche oder notarielle Beſcheinigungen , in welche die Aktien - Nummern aufzunehmen

ſind , zu legitimiren und erlangen nur ſolchergeſtalt das Recht zu ſtimmen .

Es bleibt dem Verwaltungsrathe überlaſſen , in den Ausſchreiben zur Generalverſammlung über

Zeit und Ort der Legitimationsprüfung beſondere Beſtimmungen zu treffen .

Die abfolute Stimmenmehrheit der anweſenden Aktionärs , deren Stimmen nach Maßgabe der Be —

ſtimmungen von Art . 48 gezählt werden , entſcheidet .
Art . 54 .

Behufs Abfaſſung eines gültigen Beſchluſſes über Auflöſung der Geſellſchaft müſſen ?) aller Aktien

repräſentirt ſehn , und von dieſen müſſen ſich dret Viertheile für die Auflöſung erklären . Ueberdies muß

in ſolchem Falle bereits in der Einladung zur Generalverſammlung von dem betreffenden Gegenſtande

Kenntniß gegeben werden .

Sollte jedoch bei der , zu dieſem Behufe einberufenen Generalverſammlung ein gültiger Beſchluß

nicht gefaßt werden können , fo wird eine zweite Generalverſammlung unter dem Präjudize zuſammenbe⸗

rufen , daß in dieſer ein , alle Aktionäre bindender Beſchluß durch abſolute Mehrheit , Der yon den An -

weſenden vertretenen Aktien gefaßt werden würde .

E . Rechte der Hank .

Wer o

Die Bant ift berechtigt , ſich der Firma „ Mannheimer Kredit⸗ und Giro⸗Bank “ , ſowohl
bei der Unterſchrift , als auch in ihren Siegeln und Stempeln , zu bedienen .

Art . 56 .

Bezüglich der Fauſtpfänder gelten die Beſtimmungen des Badiſchen Landrechts §. 2073 bis 84 . Als

außergerichtliche Norm , welcher ſich der Pfandgeber freiwillig unterwirft , wird das Nachſtehende feſtgeſetzt :

Die bei der Bank niedergelegten Unterpfänder , worin ſie auch immer beſtehen mögen , können unter

keinem Vorwande von irgend Jemand der Bank , ohne volle Gewähr der ganzen Bankforderung abver⸗

langt werden . Derjenige , welcher den Pfandſchein bringt und das Darlehen berichtigt , wird als ligitimirt

zum Rückempfange des Pfandes angeſehen . Verbote gegen Ausantwortung von Pfändern , Vollſtreckung

der Hülfe in ſelbige , oder eine Vindication derſelben , ſind unzuläſſig und unwirkſam , außer , inſoweit nach

völliger Tilgung der Bankforderung , ein Ueberſchuß vorhanden iſt .

Wird Letztere zur Verfallzeit niht berichtigt , ſo iſt die Bank berechtigt , die Pfänder ſofort auf Koſten

des Schuldners öffentlich zu verſteigern , oder durch verpflichtete Mäkler verkaufen zu laffen und pen Er -

lös , ſoweit er dazu erforderlich , zu ihrer Befriedigung zu verwenden . Reicht der Erlös zur Berichtigung
D *



des vollen Schuldbetrags nicht hin , ſo iſt der Schuldner das Fehlende nachzuzahlen verbunden . Fällt der

Verpfänder in Concurs , ſo iſt das Pfand auch nur gegen Zahlung des vollen Schuldbetrags an die Con —

cursmaſſe abzuliefern . Erfolgt dieſe Zahlung nicht , ſo iſt die Bank befugt , zur Verfallzeit das Pfand ,
wie angegeben , zu realiſiren und nur den Ueberſchuß zur Maſſe auszuantworten , oder das Fehlende bei

dem Concurſe zu liquidiren .

ATE O

Die Bank iſt berechtigt , vorbehaltlich der Staatsgenehmigung , Zweigbanken mit denen ihr ſelbſt

zuſtehenden Rechten und mit dem ihr angewieſenen Wirkungskreis , ebenſo , außer der Haupteaſſe , Neben⸗

kaſſen zu errichten .
Die Zweigbanken ſind der Hauptbank untergeordnet und von Zeit zu Zeit durch Mitglieder des

Ausſchuſſes zu revidiren .

Art . 58 .

Streitigkeiten , welche zwiſchen Aktionären unter ſich , oder mit der Geſellſchaft und deren Behörden

entſtehen , ſollen nur durch Schiedsrichter entſchieden werden .

Arti 59 .

Wegen verlorner oder untergegangener Aktien, Zins - und Dividendenſcheine , Giro - oder Depoſiten —

Scheine findet auf Antrag der Betheiligten und auf deren Koſten ein Ediktalverfahren zum Behufe ihrer
Amortiſation ſtatt . Daſſelbe erfolgt ganz in demſelben Maße , wie dies für Großherzoglich Badiſche

Staatspapiere geſetzlich vorgeſchrieben iſt .

Nach vollſtändiger Beendigung dieſes Amortiſationsverfahrens durch eingetretene Rechtskraft des

Präcluſiverkenntniſſes findet dann die Ausfertigung neuer Dokumente ſtatt . Die Gerichtsbehörde , vor welcher
die Hauptbank Recht zu nehmen hat , iſt auch die competente Behörde für die Einleitung des Amortiſa —

tionsverfahrens .
Art . 60 .

Auf die Verfälſchung und Nachahmung der Giro - und Depoſitenſcheine , der Aktien oder Schuldver —
ſchreibungen , ſowie der ſonſtigen Bankurkunden ſind dieſelben Strafen verhängt , welche nach den , im

Großherzogthum Baden geltenden Geſetzen auf Falſchmünzung und Verfälſchung öffentlicher Urkunden

geſetzt ſind .

F . Verhältniſ ; der Bank zur Staatsregierung .
Art . 61 .

Die Staatsregierung übt das Recht der Beaufſichtigung über die Bank in dem Maße aus , daß ſie

jederzeit befugt iſt , mittelſt einer oder mehrerer bleibend dafür zu ernennender , oder auch außerordentlich

zu beauftragender Commiſſarien von den Geſchäften und dem Stande ſowohl der Hauptbank als der

Zweigbanken , durch Einſicht aller Bücher und Verhandlungen derſelben , genaue Kenntniß zu nehmen , um

fih su überzeugen , daf von Geiten der Bankbehörden den Beſtimmungen der Statuten und des Geſchäfts⸗
Regulativs überall nachgegangen werde , und um im Zuwiderhandlungsfalle nach Befinden einzuſchreiten .
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Die Bankreviſionen ſollen nur außer den gewöhnlichen Geſchäftsſtunden vorgenommen und die Bücher
aus dem Lokale der Bank nicht entfernt werden .

In Gleichem wird die Staatsregierung einen Notar ernennen , welcher ſein Amtslokal in dem Bank⸗

gebäude ſelbſt hat , zum Behuf der ohne Zeitverluſt vorzunehmenden Notariatsgeſchäfte und der ihm von

der Bank zu übertragenden Controle nach §. 16 . —

Die Salarirung des Notars ohne Beläſtigung der Staats - Caſſa wird von der Staatsregierung

feſtgeſetzt .

Art . 62 .

Im Fall das Bankkapital Durh Berluft um 1, vermindert ift , fann die Staatsregierung die Qi -

quidirung und Auflöſung Cci. Mrt . 26 & 27 ) der Bant verfügen .

D9 -

Reglement
Mannheimer Kredit - und Giro - Bant .

A . Geſchäfts⸗ und Wirkungskreis der Bank .

Ccf . Art . 10 —18 Stat . )

I . Allgemeine Beſtimmungen .

§ 4

Es iſt dem Ermeſſen des Verwaltungsrathes überlaſſen , für welche Summen , auf welche Art und

Weiſe und mit wem die Bank bei einem oder dem anderen ihrer Geſchäftszweige ſich einlaſſen will :

Er kann daher ohne Angabe eines Grundes Geſchäftsgeſuche gewähren oder abweiſen .

§. 2.

Die Beſtimmung , ob und welche Gebühren die Bank bei den verſchiedenen Geſchäftsabtheilungen von

denjenigen abnimmt , welche mit ihr in Verbindung treten , wird von dem Verwaltungsrath abhängen und

zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden .

§- 3:

Alle und jede Koſten , welche durch die bei der Bank nachgeſuchten und von ihr mit Dritten einge⸗

gangenen Geſchäfte entſtehen , treffen lediglich Letztere .

II . Beſondere Beſtimmungen .
1 . Darlehen gegen Hypothek .

y

Die Banf darf auf Grund und Boden und ſonſtige Realttäten nur gegen gerichtliches , vollſtändige
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